
die sechs Handlungen, die V vornimmt, um die Anrufe zu tätigen, eine natürliche Handlungs-
einheit abzulehnen. Lediglich die jeweils 100.000 Anrufe, die V durch jedes Starten des
Systems tätigte, bilden eine Tat. Folgt man jedoch dem BGH, ist eine Addition selbst der
dadurch entstandenen Schäden nicht zulässig, da nicht dasselbe Opfer betroffen ist (BGH
NStZ 2012, 213).
V hat aber jedenfalls in der Absicht gehandelt, durch die fortgesetzte Begehung seiner

Betrugstaten eine große Zahl von Menschen in die Gefahr des Vermögensverlustes zu
bringen. Diese Variante soll gerade auch den Massenbetrug mit geringen Schadenssummen
erfassen (Fischer aaO StGB § 263 Rn. 218). Damit hat V § 263 III 2 Nr. 2 Var. 2 StGB
verwirklicht.

b) Kein Ausschluss wegen Geringwertigkeit, § 263 IV StGB
Ein besonders schwerer Fall könnte jedoch wegen Geringwertigkeit ausgeschlossen sein,
§§ 263 IV, 243 II StGB. Betrachtet man jede Betrugstat einzeln, geht es lediglich um 98
Cent. Ist bei mehreren Taten jedoch eine natürliche Handlungseinheit gegeben, sind die
Werte für § 243 II StGB zusammenzurechnen (Fischer aaO StGB § 243 Rn. 25). So sind
zumindest jeweils 100.000 Anrufe durch eine Handlung des V begangen worden, wodurch
jeweils ein Schaden von 98.000 EUR entstanden ist. Folglich liegt keine Geringwertigkeit
vor.

II. Ergebnis
V hat sich wegen Betruges in einem besonders schweren Fall strafbar gemacht.

GESAMTERGEBNIS
S hat sich gem. §§ 242, 244 I Nr. 3; 242, 244 I, II, 22, 23, 25 II; 52 StGB strafbar gemacht.
V ist aus §§ 242, 244 I Nr. 3, 26; 242, 244 a, 22, 23; 123; 211, 22, 23; 223, 224 I Nr. 2, 5; 52;

§§ 263 I, III Nr. 3, 53 StGB und B aus §§ 242, 244 a, 22, 23, 26 StGB zu bestrafen.
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„Weg mit der Mauer in den Köpfen“

Versammlungs-, Verwaltungsprozessrecht und Grundrechte
Mittlerer Schwierigkeitsgrad
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Sartorius

& SACHVERHALT
Am 4.4.2014 meldet X bei der zuständigen Behörde der in Baden-Württemberg gelegenen
Großen Kreisstadt Y unter dem Motto „Weg mit der Mauer in den Köpfen!“ eine Versamm-
lung unter freiem Himmel für den 3.10.2014 an. X und seine Mitstreiter wollen durch diese
Demonstration auf die ihrer Ansicht nach zunehmende Überfremdung im Gebiet der Bun-
desrepublik und die verfehlte Familien- und Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung auf-
merksam machen. Insbesondere die aktuelle Familienpolitik führe dazu, dass immer weniger
deutsche Kinder geboren werden.
Zu diesem Zweck soll ein Protestmarsch durch Y durchgeführt werden. Um auf die

Ansichten des X und seiner Mitstreiter aufmerksam zu machen, soll der Protestmarsch auch
äußerlich besonders auffällig gestaltet werden. X ist der Meinung, dass es früher in der
Bevölkerung mehr Zusammenhalt gegeben habe, was gerade heute wieder erforderlich sei.
Um dies auch durch die Gestaltung der Demonstration deutlich zu machen, sollen die
Teilnehmer in geschlossenen Blöcken im Gleichschritt marschieren. Während des Marsches
sollen durch die Teilnehmer Liedtexte gesungen werden, die von Musikgruppen stammen,

* Der Autor ist akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl Prof. Dr. Martin Nettesheim der Eberhard Karls Universität Tübingen.
Die Klausur wurde im Sommersemester 2015 in leicht abgewandelter Form mit einem Notendurchschnitt von 5,90 Punkten in
der Fortgeschrittenenübung im Öffentlichen Recht gestellt. Die Durchfallquote betrug 25,76%. Die Klausur basiert größtenteils
auf der Entscheidung des SächsOVG v. 13.7.2009 – 3 B 137/06.
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die der rechten und rechtsradikalen Szene zugeschrieben werden. Daneben ist auch ein
Auftritt einer dieser Musikgruppen geplant. Zwischen den Liedpausen plant X die Verlaut-
barung verschiedener Parolen. X und seine Mitstreiter haben auf vorherigen Demonstratio-
nen bereits mehrmals diese Parolen verwendet, die dem Tatbestand der Volksverhetzung
(§ 130 IV StGB) unterfielen. Es ist zu erwarten, dass dies auch bei der geplanten Demons-
tration wieder geschehen wird. Auf der geplanten Route liegt ein Denkmal zur Erinnerung
an die im Ersten Weltkrieg verstorbenen Soldaten, an dem eine Zwischenkundgebung statt-
finden soll, bevor der Demonstrationszug auf der vorgesehenen Route fortgesetzt werden
soll. X und einige andere seiner Mitstreiter planen, während des gesamten Marsches ihre Pit
Bulls ohne Maulkorb oder Leine mitzuführen. Die geplante Route und die hiervon betroffe-
nen Straßen sowie die geplante Ausgestaltung des Protestmarsches wurden von X, der auch
als Versammlungsleiter vorgesehen ist (§ 7 VersG), der zuständigen Behörde der Stadt Y
zutreffend mitgeteilt.
Die zuständige Behörde der Y genehmigt nach Anhörung des X die Versammlung am 25.9.

2014, verfügt aber unter Anordnung der sofortigen Vollziehung zahlreiche Auflagen. Im
Einzelnen:

Auflage Nr. 1: Der Versammlungsleiter wird verpflichtet, die Liedtexte vorzulegen, die
während der Versammlung gesungen bzw. vorgetragen werden sollen, sowie die vortragen-
den Musikgruppen und Liedermacher namentlich zu benennen. Beides hat spätestens eine
Stunde vor deren Vortrag bzw. Auftritt zu geschehen.
Auflage Nr. 2: Das Abhalten von Versammlungsreden, Sprechchören sowie Mitführen von
Transparenten, die einen strafbaren Inhalt haben, wird untersagt. Dies gilt insbesondere für
Parolen volksverhetzenden Charakters.
Auflage Nr. 3: Das Mitführen von Hunden bestimmter Rassen, unter anderem Pit Bulls,
wird untersagt. Für andere Hunde gilt eine Maulkorb- und Leinenpflicht.

Zur Begründung führt die Y im Wesentlichen aus, dass die die Liedtexte betreffende
Vorlagepflicht der Vermeidung der Aufführung von Liedern strafbaren Inhalts (§ 130 IV
StGB) diene, wozu ein begründeter Verdacht vorliege. Schließlich habe X bei vorangegan-
genen Veranstaltungen bereits mehrmals solche Lieder vorgetragen oder vortragen lassen.
Das Verbot des Mitführens bestimmter Rassehunde, einschließlich solcher Hunde der
Rasse Pit Bull, sowie der Maulkorb- und Leinenzwang für sonstige mitgeführte Hunde sei
gerechtfertigt, weil das Leitbild des Versammlungsgesetzes eine Versammlung friedlichen
Antlitzes sei. Auch seien X und seine Mitstreiter bei vorangegangenen Demonstrationen
bereits als gewaltbereit aufgefallen. Diesem Leitbild widerspreche das aggressive Auftreten
durch das Mitführen von Hunden. Die Äußerung bestimmter Parolen sowie das Mitführen
von Transparenten mit strafbaren Aussagen verletze insbesondere das Anstandsgefühl aller
billig und gerecht Denkenden, würde Gegendemonstrationen provozieren, Aufruhr her-
vorrufen und so die öffentliche Ordnung gefährden. Daher müsse beides untersagt wer-
den.
X und seine Mitstreiter wollen das so nicht hinnehmen und legen bei der zuständigen

Behörde der Y am 26.9.2014 Widerspruch ein, der am 2.10.2014 zurückgewiesen wird.
Zugleich beantragen sie beim zuständigen Verwaltungsgericht die Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung. X meint, die Verpflichtung zur Vorlage von Liedtexten verstoße
gegen die grundgesetzlich garantierte Meinungs- und Kunstfreiheit im Sinne von Art. 5 GG.
Folge hiervon sei, dass die Künstler keine anderen als die vorher eingereichten Texte vor-
tragen könnten, weil sich andernfalls X wegen des Verstoßes gegen die versammlungsrecht-
liche Auflage der strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt sehe (vgl. § 25 VersG). Die Auflage
zur Untersagung bestimmter Parolen und Transparente greife ebenfalls unverhältnismäßig in
die Meinungsfreiheit des X ein und verstoße darüber hinaus gegen das Willkürverbot. Das
Mitführen von Hunden sei ein Mittel der Meinungsäußerung und darüber hinaus vom all-
gemeinen Persönlichkeitsrecht umfasst. Das dahingehende Verbot sei deswegen ebenfalls
rechtswidrig.
Am 2.10.2014 lehnt das Verwaltungsgericht den Antrag des X ab.
X und seine Mitstreiter führen den Protestmarsch am 3.10.2014 unter Einhaltung der

Auflagen durch.
Am 23.10.2014 erhebt X, der auch zukünftig solche Versammlungen durchführen möchte,

Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht und beantragt festzustellen, dass die einzelnen
Auflagen rechtswidrig waren.
Am 10.1.2015 teilt X auf seiner Homepage öffentlich mit, dass er künftig nicht mehr

beabsichtige, seinen Pit Bull bei Versammlungen mitzuführen. X ist jedoch nach wie vor der
Meinung, dass die damalige Auflage, wonach er seinen Pit Bull nicht mitführen durfte, den
kommunikativen Zweck der Versammlung erheblich erschwert habe.
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Aufgabe:Wie wird das Verwaltungsgericht entscheiden?

Bearbeitervermerk: Es ist auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen, gegebenenfalls hilfsgutachtlich, ein-
zugehen. Das Land Baden-Württemberg hat bislang kein Versammlungsgesetz erlassen.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch:
§ 130 – Volksverhetzung
…
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer
Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört,
dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt.
…

& LÖSUNG
Das Verwaltungsgericht wird der Klage des X stattgeben, soweit der Verwaltungsrechtsweg
eröffnet ist und die Klage zulässig und begründet ist.

Hinweis: Die hier verwendete Formulierung ist gegenüber üblicherweise verwendeten Formulierungen,
wie zB „… wenn die Klage zulässig und begründet ist“, vorzugswürdig. Das „soweit“ bringt zum
Ausdruck, dass eine Klage auch nur teilweise zulässig oder begründet sein kann. Vgl. hierzu auch § 113
I 1, V 1 VwGO.

A. ERÖFFNUNG DES VERWALTUNGSRECHTSWEGS
Aufdrängende Sonderzuweisungen sind nicht ersichtlich. Voraussetzung ist mithin das Vor-
liegen einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit (§ 40 I 1VwGO). Eine solche liegt vor, wenn
die Streitigkeit nach öffentlichem Recht zu entscheiden ist (Schoch/Schneider/Bier/Ehlers,
VwGO, 28. EL 2015, VwGO § 40 Rn. 204). Das ist nach der Subjekttheorie (auch sog.
Sonderrechtstheorie) dann der Fall, wenn die entscheidungserheblichen Rechtssätze aus-
schließlich einen Träger der öffentlichen Gewalt berechtigen oder verpflichten (Schoch/
Schneider/Bier/Ehlers aaO VwGO § 40 Rn. 225–237). Entscheidungserheblich ist hier das
Versammlungsrecht (VersG), welches ausschließlich Träger öffentlicher Gewalt berechtigt
und verpflichtet und daher dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist. Die Streitigkeit ist daher
nach öffentlichem Recht zu entscheiden. Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, bei der es sich
auch um eine nichtverfassungsrechtliche Streitigkeit handelt (es mangelt an der sog. doppelten
Verfassungsunmittelbarkeit), liegt mithin vor. Abdrängende Sonderzuweisungen sind nicht
ersichtlich. Der Verwaltungsrechtsweg ist damit eröffnet.

Hinweis: Die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs ist unproblematisch und sollte daher in der gebote-
nen Kürze geprüft werden.

B. ZULÄSSIGKEIT

I. Statthafte Klageart: Fortsetzungsfeststellungsklage
Die statthafte Klageart richtet sich nach dem Begehren des Klägers, vgl. § 88 VwGO. X
möchte die Rechtswidrigkeit der Auflagen feststellen lassen. Bei diesen könnte es sich um
Verwaltungsakte („VAe“) handeln. Zwar ist die Versammlung als solche nicht genehmigungs-
pflichtig, doch sind die in den Auflagen enthaltenen Beschränkungen der Versammlungs-
freiheit einseitig hoheitliche Maßnahmen einer Behörde zur Regelung eines Einzelfalls mit
Rechtswirkung nach außen, vgl. § 35 LVwVfG (insoweit wird auch von einer beschränken-
den Verfügung gesprochen BVerfG NVwZ 2008, 671 [672]).

Hinweis: Ausführungen zu der Frage, ob der Begriff des Verwaltungsaktes in der VwGO (insbes. § 42 I
VwGO) eigenständig definiert ist, oder sich der Begriff des Verwaltungsaktes der VwGO nach den
Begriffen des VwVfG einschließlich der einzelnen LVwVfG richtet, sind nicht erforderlich. Vgl. hierzu
Schoch/Schneider/Bier/Pietzcker aaO VwGO § 42 Abs. 1 Rn. 23; anderseits BeckOK VwGO/Schmidt-
Kötters, Beck’scher Online-Kommentar VwGO, 36 Ed. 1.4.2015, VwGO § 42 Rn. 11 jeweils mwN.

Somit sind die Auflagen selbst VAe. Statthaft wäre demnach grundsätzlich die Anfechtungs-
klage gem. § 42 I Var. 1 VwGO. Allerdings könnten sich die VAe erledigt haben. Ein VA
erledigt sich durch Zeitablauf (vgl. § 43 II LVwVfG BW) unter anderem, wenn der Rege-
lungszweck endgültig erreicht wurde und solange Erfüllungshandlungen nicht mehr rück-

öffentlich-rechtliche
Streitigkeit

Auflagen als VAe

Erledigung der VAe vor
Klageerhebung

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · BASICS KLAUSUR ÖFFENTLICHES RECHT · „WEG MIT DER MAUER IN DEN KÖPFEN“

5/2016 357

Ü
B
U
N
G
SB
LÄ

TT
ER

ST
U
D
EN

TE
N




